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ANMERKUNG

 

Das folgende Dokument ist ein Angebot zur Ar-

beitserleichterung. Selbstverständlich können Sie 

auch eigene Vereinbarungen ausarbeiten und so mit 

Ihrem Netzwerk an der Initiative Energieeffizienz- und 

Klimaschutz-Netzwerke teilnehmen. 

Netzwerke können aus unterschiedlichen Unterneh-

men und/oder Unternehmensstandorten bestehen. 

Aus diesem Grund werden an mehreren Stellen 

beide, Unternehmen und Unternehmensstandorte, 

benannt. Sollte eine von diesen Varianten Ihr Netz-

werk nicht betreffen, können Sie diese aus dem Text 

entfernen. Genauso können Sie die Inhalte dieses 

Dokuments nach individuellem Bedarf anpassen 

bzw. eigene Formulierungen wählen. 

ERKLÄRUNG DES NETZWERKTRÄGERS ZUR 

GRÜNDUNG EINES ENERGIEEFFIZIENZ- UND 

KLIMASCHUTZ-NETZWERKS IM RAHMEN DER GE-

MEINSAMEN „INITIATIVE ENERGIEEFFIZIENZ- UND 

KLIMASCHUTZ-NETZWERKE“ VON BUNDESREGIE-

RUNG UND VERBÄNDEN SOWIE ORGANISATIONEN 

DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT.

Hiermit gründet der Netzwerkträger 

 

(Name des Netzwerkträgers) 

das Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerk 

(Name des Netzwerks) 

im Rahmen der Initiative Energieeffizienz- und Klima-

schutz-Netzwerke, weiterhin „Initiative“ genannt.

FORMULIERUNGSHILFE FÜR DIE NETZWERKGRÜN-
DUNG – VARIANTE 2 
GRÜNDUNGSERKLÄRUNG DURCH BEITRITTSERKLÄRUNGEN DER 
EINZELNEN UNTERNEHMEN GEGENÜBER DEM NETZWERKTRÄGER 

Das Netzwerk kommt zustande durch die Beitrittserklä-

rungen der 

 

(Anzahl) teilnehmenden Unternehmen/Unternehmens- 

Standorte, weiterhin „Netzwerkteilnehmende“ genannt, 

gegenüber dem Netzwerkträger. Als Datum der Netz-

werkgründung gilt der Posteingang der letzten Beitrittser-

klärung beim Netzwerkträger. 

ANMELDUNG 

Nach Beitritt aller Netzwerkteilnehmenden wird der Netz-

werkträger das Netzwerk über das Internetportal der Initia-

tive anmelden. Mit der Anmeldung werden die Bedingungen 

in den „Erläuterungen zum Anmeldeformular für Energieeffi-

zienz- und Klimaschutz-Netzwerke“ (siehe Anlage 1) akzep-

tiert. Die Bedingungen beziehen sich auf den Umgang mit 

Daten im Kontext der Initiative. Nach der Überprüfung und 

Bestätigung der Mindestanforderungen für ein Energieeffi-

zienz- und Klimaschutz-Netzwerk erhält der Netzwerk-Kon-

takt (Netzwerkträger oder moderierende Person) die 

Teilnahmebestätigungen der Initiative Energieeffizienz- und 

Klimaschutz-Netzwerke für die Netzwerkteilnehmenden. 

Alle Netzwerkteilnehmenden erhalten das Recht, das 

rechtlich geschützte Logo der Initiative nach Maßgabe 

der Nutzungsbedingungen im Praxis-Leitfaden der Ini-

tiative (siehe Anlage 2 dieser Gründungsvereinbarung) für 

ihren eigenen Auftritt zu verwenden. Der Netzwerkträger 

und die Netzwerkteilnehmenden erkennen die Modalitäten 

der Vereinbarung der Initiative Energieeffizienz- und Klima-

schutz-Netzwerke vom 14. September 2020 an. 

EINSPARZIEL 

Jedes der beigetretenen Unternehmen (bzw. Unter-

nehmensstandorte) wird, sobald bei ihm die dafür 

notwendigen Energiedaten vorliegen, ein unterneh-

mens-/standortbezogenes Einsparziel für die Dauer der 
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Zusammenarbeit als Summe aller geplanten Maßnahmen 

zur Steigerung der eigenen Energieeffizienz formulieren. 

Sobald alle individuellen Einsparziele vorliegen, wird der 

Netzwerk-Kontakt (Netzwerkträger oder moderierende 

Person) ein gemeinsames Einsparziel für die vereinbarte 

Dauer des Netzwerks formulieren und innerhalb eines 

Jahres an die Geschäftsstelle der Initiative Energieeffizi-

enz- und Klimaschutz-Netzwerke übermitteln. Nach der 

Anmeldung des Einsparziels erhält der Netzwerk-Kontakt 

(Netzwerkträger oder moderierende Person) für jeden 

Netzwerkteilnehmenden eine Teilnahmeurkunde.

MONITORING

Im Dokument „Regelungen zum Monitoring im Rahmen 

der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwer-

ke“ (siehe Anlage 3) werden die Modalitäten des Moni-

toring-Prozesses der Initiative beschrieben. Der Netz-

werkträger und die Netzwerkteilnehmenden erkennen 

diese Modalitäten an und sind mit der Teilnahme an dem 

Monitoring-Prozess einverstanden. 

WEITERES 

Die konkrete Ausgestaltung der Arbeit des Netzwerks 

und die damit verbundenen Leistungen und Kosten 

werden in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt, 

die die Netzwerkteilnehmenden mit dem Netzwerkträger 

abschließen. 

UNTERSCHRIFT NETZWERKTRÄGER

(Ort, Datum)

(Stempel und Unterschrift)

ANLAGEN ZUR GRÜNDUNGSVEREINBARUNG 

Anlage 1: Erläuterungen zum Anmeldeformular für  

Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke Informa-

tionen online abrufbar.

Anlage 2: Logo der Initiative Energieeffizienz- und Klima-

schutz-Netzwerke – Nutzungsbedingungen Dokument 

online verfügbar.

Anlage 3: Regelungen zum Monitoring im Rahmen der 

Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke fin-

den Sie auf der Webseite. Diese bein halten Monitoring- 

Unterlagen für: 

•  für Netzwerke der ersten Phase mit Anmeldung  

bis Ende 2020

•  für Netzwerke der neuen Phase mit Anmeldung  

ab Anfang 2021

Anlage 4: Vorlage Beitrittserklärungen der Netzwerkteil-

nehmenden (Siehe Vorlage auf der nächsten Seite)

http://www.effizienznetzwerke.org/netzwerkanmeldung/anmeldung/erlaeuterungen
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2021/09/Logo-der-Initiative-Energieeffizienz-und-Klimschutz-Netzwerke.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/arbeitshilfen/ergebnisse-und-monitoring


3

Beitrittserklärung des Unternehmens (bzw. Unternehmensstandorts) 

 (Name des Unternehmens/Standorts) 

zum Netzwerk  (Name des Netzwerks)

Hiermit tritt unser Unternehmen/Unternehmensstandort dem vom Netzwerkträger 

 (Name des Netzwerkträgers) gegründeten Netzwerk 

 (Name des Netzwerks) bei.

Die Gründungserklärung des Netzwerkträgers haben wir erhalten und machen sie uns durch unseren Beitritt zum 

Netzwerk zu eigen.

(Ort, Datum)

(Stempel und Unterschrift) 

(Unternehmen/Standort)

VORLAGE BEITRITTSERKLÄRUNG  
DER NETZWERKTEILNEHMENDEN


